
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (lfSG) in 
Verbindung mit der Dritten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 
(3. CoBeLVO) / Auslegungshinweise 

 

Verstöße gegen die 3. CoBeLVO, die als Ordnungswidrigkeiten zu ahnden sind, sind mit 
Bußgeld bis zu 25.000 Euro zu belegen. Eine Straftat kommt u.a. in Betracht, wenn die 
Krankheit durch die Tat verbreitet wurde oder unter den Voraussetzungen des § 75 Abs. 1 Nr. 
1 IfSG gegen „Ansammlungsverbote“ verstoßen wird. 

Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann die Verwaltungsbehörde den Betroffenen 
verwarnen und ein Verwarngeld bis zu 55 Euro erheben. 

Bei Ordnungswidrigkeiten nach der 3. CoBeLVO, die im Rahmen dieses Bußgeldkatalogs 
aufgeführt sind, ist eine Geldbuße nach den darin bestimmten Beträgen festzusetzen. Die im 
Bußgeldkatalog bestimmten Beträge sind Regelsätze. Sie gehen von gewöhnlichen 
Tatumständen sowie von fahrlässiger und erstmaliger Begehungsweise aus. Wird der 
Tatbestand der Ordnungswidrigkeit vorsätzlich oder wiederholt verwirklicht, so ist der 
genannte Regelsatz zu verdoppeln. Werden durch eine Handlung mehrere Tatbestände des 
Bußgeldkatalogs verwirklicht, kann der höchste Regelrahmen angemessen erhöht werden. 
Durch die gesetzlichen Änderungen auf Bundesebene mit Inkrafttreten des Gesetzes zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (Änderung 
IfSG) werden sich einige Tatbestände von der Strafbarkeit in den Bereich der 
Ordnungswidrigkeit verlagern. Die Landesregierung wird deshalb einen vollständigen 
Bußgeldkatalog erst im Lichte dieser neuen gesetzlichen Vorschriften veröffentlichen. 

 

Alle Verstöße gegen die 3. CoBeLVO, die gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG als 
Ordnungswidrigkeiten zu qualifizieren sind, sind wie folgt zu ahnden (Bußgeldkatalog:) 

4.000 bis 5.000 Euro: 

Unzulässiger Betrieb einer der in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 genannten Einrichtungen, sowie 
Vorhalten von Übernachtungsangeboten zu touristischen Zwecken, Betrieb von Wohnmobil- 
und Campingstellplätzen nach § 1 Abs. 6 Satz 1 und 2 zu touristischen Zwecken  

2.500 Euro: 

Unzulässiger Betrieb einer der in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 bis 11 genannten Einrichtungen 

1.000 Euro: 

Nichtbeachtung bzw. Nichteinhaltung der Schutzmaßnahmen, der Hygienevorschriften, der 
Zutrittssteuerung bzw. der Zutrittsgewährung gemäß § 1 Abs. 2 bis 4, § 1 Abs. 6 Satz 3, § 4 
Abs. 3 Satz 1 und 2, § 7 Abs. 4 Satz 1 und 2 

200 Euro: 

Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen, die 
nicht unter die normierten Ausnahmetatbestände fallen gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 2 
Satz 1 oder Verstoße gegen Besuchsverbote nach § 7 Abs. 3 Satz 1 sowie gegen § 10. 

 



100 Euro:  

Nichteinhaltung der erforderlichen Mindestabstände § 4 Abs. 1 Satz 2. 

Die Möglichkeit, neben dem Bußgeld gegen eine Individualperson nach den §§ 30, 130 OWiG 
zusätzlich auch ein Unternehmen (juristische Person oder Personenvereinigung) mit einem 
Bußgeld zu belegen, wenn die juristische Person oder die Personenvereinigung durch den 
Verstoß gegen die 3. CoBeLVO bereichert worden ist oder werden sollte, bleibt unberührt. Die 
Geldbuße soll in diesen Fällen den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 


